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1 Einleitung 
Gerade bei NRBC-Einsätzen kann es vorkommen, dass die zuerst am Schadensort eintreffenden 

Einheiten nicht über eine umfassende NRBC-Ausbildung sowie über die notwendige Sonderausrüstung 

für NRBC-Einsätze verfügen. Daher können sie nicht immer alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um 

in diesen besonderen Lagen eine umfassende Gefahrenabwehr zu betreiben. Jedoch haben sie, 

abhängig von der Schadenslage, durchaus die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die wesentlich zu 

einem optimalen Einsatzerfolg beitragen können.  

Das CIS ist das Ersteinsatzelement, insbesondere für die unverzügliche Rettung von Personen. Die 

richtigen Maßnahmen des CIS sind entscheidend für den gesamten Einsatz. Zielsetzung dieser 

Ausbildungseinheit ist es eine Erkundung im NRBC-Einsatzfall durchzuführen um eine umfassende 

Rückmeldung abzugeben, Abwehrmaßnahmen anhand der verschiedenen Maßnahmengruppen (MG) 

einzuleiten und die Einsatzbereiche des GIS-NRBC kennen zu lernen. 

Die in dieser Ausbildungseinheit beschriebenen Ersteinsatzmaßnahmen können von jedem CIS mit dem 

Material des Ersteinsatzfahrzeuges (H)LF von einer Sektion durchgeführt werden. 

2 Grundsätzliches 

 Die 3-A Regel 
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 Inkorporation verhindern 

 

 

 

 

 Berührung mit dem Gefahrstoff vermeiden 

 auch bei der Crashrettung von Verletzten 

 ohne spezielle Schutzausrüstung keine Maßnahmen in Kontakt mit dem Gefahrstoff 

durchführen 

 

 Einsatzgrundsätze im NRBC-Einsatz 

 immer vom größten Gefahrenpotential ausgehen 

 immer mit der Windrichtung vorrücken 

 die Topografie stets beachten (Flüssigkeiten und gefährliche Gase / Dämpfe fließen meistens 

bergab) 

 im Voraus nie ausschließen, dass es sich um beliebige Kombinationen aus dem A-, B- und C-

Bereich handeln kann 

 in Zonen mit Explosionsgefahr nur Ex-geschützte Geräte einsetzen 

 grundsätzlich keine Löschmittel direkt in flüssige oder feste Gefahrstoffe spritzen 
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3 Ablauf des Gefahrguteinsatzes nach GAMS 
Tag für Tag müssen Einsatzkräfte Brände und Unfälle mit gefährlichen Stoffen bekämpfen. Die ersten Kräfte vor 

Ort sind in der Regel keine Spezialisten für radioaktive Stoffe, chemische Substanzen und biologische Agenzien.  

Gerade, weil Unfälle und Brände mit gefährlichen Stoffen sehr komplex sein können, müssen also für den 

Ersteinsatz der Feuerwehr einfache Verhaltensmaßregeln festgelegt werden. Hier hat sich die GAMS-Regel als 

wesentlicher Bestandteil einer elementaren Einsatztaktik durchgesetzt. Es ist dies eine Gedächtnisregel, wobei 

die Anfangsbuchstaben die wichtigsten Maßnahmen vor Ort beschreiben sollen. 

Dieser standardisierte Ablauf ermöglicht uns das eigenständige Bewältigen kleinerer Lagen respektive bildet es 

die Grundlage für den Einsatz der GIS-NRBC. 

Gämse, welche nicht nur in der Alpenregion zu finden sind, sind ausgezeichnete Kletterer und besitzen ein 

ausgeprägtes Sensorium für plötzlich auftretende Gefahren. Sie stellen sogar „Wachtposten“ auf, welche im Fall 

der Fälle spezielle Warnschreie aussenden. 

Dies alles sind Eigenschaften, die im übertragenen Sinn auch jedem guten Feuerwehrmann zu Eigen sein müssten. 

Vor allem bei Chemieunfällen ist das Erkennen der Gefahr von größter Bedeutung! 
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 G Gefahr erkennen 
 

3.1.1 Subjektive Erkennung 

Unter der subjektiven Gefahrerkennung verstehen wir das Wahrnehmen von Gefahren mittels der 

Sinnesorgane des menschlichen Körpers. 
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3.1.2 Objektive Erkennung 

Unter der objektiven Gefahrerkennung verstehen wir das Erkennen von Gefahren anhand 

Kennzeichnungen, Messgeräten und anderer Hilfsmittel. 
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3.1.3 Die bedeutung der Kemlerzahl: 

Die erste Stelle der Kemlerzahl steht für die vom Stoff ausgehende Hauptgefahr. 

Eine 0 an zweiter Stelle bedeutet keine zusätzliche Gefahr. 

Jede weitere, andere Ziffer steht für eine zusätzliche Gefahr. 

Eine Verdoppelung steht für die Zunahme der Hauptgefahr, oder für eine besondere Gefahr. 

 

Praktische Anwendung der Gefahrnummer/Kemlerzahl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Wetterlage und Örtlichkeit 

 Windrichtung und Geschwindigkeit 

 Niederschlag (Reaktion mit Feuchtigkeit) 

 Temperatur (Siedepunkt, Flammpunkt, Zündtemperatur) 

 Umgebung (Autobahn, Betriebsgelände, Gewässer) 

 Untergrund (Erdreich, Kanalisation, geschlossene Oberfläche) 

 Topographie (Gefälle, Senke) 

 Bebauung (Wohnbereich, Industrie, Land, Stadt)   
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 A Absperren/ Absichern 
Gemäß der GAMS-Regel stellt das „Absperren“ eine der wichtigsten Sofortmaßnahmen der Feuerwehr bei 

einem Einsatz dar. Vor allem beim unkontrollierten Freiwerden gefährlicher Güter ist eine geordnete 

räumliche Logistik von entscheidender Bedeutung. Dabei ist unbedingt eine innere und äußere Absperrung 

vorzusehen, wodurch die 2 Zonen Gefahrenbereich und Absperrbereich entstehen: 

 

• Gefahrenbereich   
min. 50 Meter Radius um den Gefahrstoff 

• Absperrbereich   
min. 100 Meter Radius um den Gefahrstoff 

 
Wichtige Hinweise beim Festlegen der Absperrgrenze: 

• Absperren des Gefahrenbereiches um den austretenden Gefahrstoff 

• Gefahrenbereich bei Einsatzanfang und nicht bekanntem Stoff  

50 Meter um die Wirkbereich des austretenden Stoffes 

  (ausser bei Explosionsgefahr mindestens 500 bis 1.000 m) 

• Windrichtung und Abflussrichtung beachten 

• Weitere Absperrgrenzen festlegen laut den MG (Massnahmengruppen) 

• Ein Absperrbereich für alle nicht Beteiligten von mind.100 m soll von/mit der Polizei 

festgelegt werden. 
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Vergrösserter Absperrbereich: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 M Menschenrettung 

Rettung und Erste Hilfe erfolgen in der Regel durch die Feuerwehr. Es ist wichtig, dass die Patienten 

so rasch wie möglich vom Gefahrstoff (z.B. einer Lache mit toxischer Substanz) entfernt werden 

und einer Notdekontamination zugeführt werden. 

Die Retter schützen sich mit der Körperschutz Form 1, evt. chemikalienbeständige Handschuhe. 

Die Retter sollen den Kontakt mit dem Gefahrstoff möglichst vermeiden. 

Die Aufenthaltszeit im Gefahrenbereich ist auf das absolute Minimum zu beschränken. 

Eine Notdekontamination ist auszuführen 

 

 S Spezialkräfte alarmieren 

Die meist am Einsatzort zuerst eintreffenden Feuerwehrkräfte sind keine Spezialisten auf dem 

Gefahrgut-Sektor und besitzen in der Regel auch keine Sonderausrüstung. 

Jedoch sind die ersten Maßnahmen entscheidend für den Gesamtablauf des Einsatzes. 

Die Möglichkeiten mit dem Material vom LF/HLF und ihre Grenzen werden behandelt. 

Es sind so rasch als möglich anzufordern: 

 die Spezialkräfte der GIS-NRBC  

 der Rettung   

 Behördenvertreter (z.B. AGE)  

 Sachverständige und andere Experten 
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4 Die Organisation der Einsatzstelle 
Bei allen ABC-Einsätzen sind um das Schadenobjekt ein Gefahrenbereich und ein Absperrbereich 

zu bilden. Dabei sind bezüglich der möglichen Ausbreitung die meteorologischen und 

topographischen Verhältnisse zu berücksichtigen. Im Gefahrenbereich ist das Rauchen, Essen und 

Trinken verboten. Der Absperrbereich dient als Aufstell-, Bewegungs- und Bereitstellungsfläche für 

Feuerwehr und Rettungsdienst. 

 

Da in der Anfangsphase in der Regel keine Messungen durchgeführt werden können (z. B. mit 

Explosionsmessgerät, Prüfröhrchen), sind bei Windstille die folgenden Richtwerte einzuhalten: 

 

 Absperrbereich  100 Meter Radius um den Gefahrstoff 

 Gefahrenbereich  50 Meter Radius um den Gefahrstoff 

 

 

Da die menschlichen Sinnesorgane Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe nicht oder nur eingeschränkt 

erkennen, ist eine schnellstmögliche Markierung, insbesondere in der Aufbauphase von besonderer 

Bedeutung. Selbst eine zunächst provisorische Markierung durch Leitkegel (Pylonen), 

Rollschläuche (Schlauchhaspel) oder Feuerwehrleinen warnt die Einsatzkräfte wirksam vor dem 

Betreten der Gefahrenstelle (standardisierte Abläufe), und damit vor einer Gefahr durch 

Inkorporation, Kontamination oder äußerer Einwirkung. 

 Der Absperrbereich 

Der Absperrbereich (grün) dient als Aufstell-, Bewegungs- und Bereitstellungsfläche für die 

Rettungskräfte. 

 

Die Grenze des Absperrbereichs ist mindestens in einem Abstand von 100 m um das Schadenobjekt 

festzulegen. Zutritt zum Absperrbereich haben nur erforderliche Einsatz- und 

Unterstützungskräfte. 

Der Absperrbereich ist im Regelfall durch die Polizei zu sichern. 



14 

 Der Gefahrenbereich 

Im Gefahrenbereich (rot) ist das Rauchen, Essen und Trinken verboten. Bei unklarer Lage ist 

zunächst ein Abstand von mindestens 50 m zum Schadenobjekt einzuhalten. 

 Den Gefahrenbereich dürfen nur Einsatzkräfte unter persönlicher Sonderausrüstung betreten. 

 Der Gefahrenbereich wird in der Regel durch die Feuerwehr gesichert. 

 Der Gefahrenbereich wird in Wirk- und Sicherheitszone unterteilt. 

 Bereiche mit Verdacht auf Kontamination sind in den Gefahrenbereich mit einzubeziehen. 

 Bei bestehender Explosions- und Zerknallgefahr ist der Gefahrenbereich erheblich zu erweitern und 

jede Deckungsmöglichkeit zu nutzen. 

 

 

Bei explosiven Stoffen, gasförmigen Stoffen respektive entzündbaren Flüssigkeiten empfiehlt es 

sich die nachstehenden Abstände einzuhalten. Merke: Ein zu groß gewählter Absperrbereich kann 

im Einsatzverlauf verkleinert werden, ein zu klein gewählter Absperrbereich jedoch nur sehr schwer 

vergrößert werden. 

 

 Fahrzeugaufstellung 

Bei der Fahrzeugaufstellung ist zu beachten, dass die Fahrzeuge einsatzfähig und ungefährdet 

bleiben. Bei unklarer Lage ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 m zum gemeldeten Objekt 

einzuhalten. 

Stehen Fahrzeuge (z. B. des Ersteinsatzes oder für Sonderanwendungen) im Gefahrenbereich, so 

gelten diese bis zum Nachweis des Gegenteils als kontaminiert und dürfen den Gefahrenbereich 

nicht verlassen. 
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Bei ABC-Einsätzen ist außerdem besonders zu beachten: 

 möglichst mit dem Wind anfahren; 

 auf Windrichtungsänderungen achten; 

 Fahrzeuge in Abhängigkeit vom Stoff (z.B. bei kalten oder Schwergasen) nicht in Senken aufstellen; 

 auf Gefälle im Gelände achten und 

 Fahrzeuge nicht im Gefahrenbereich aufstellen. 

  

 Schadensplatzorganisation im Freien 

 

 Schadensplatzorganisation im Gebäude 
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5 Die Missionen des (H)LF  

 Die Staffelung der Einsatzmittel 

 

 

 

 Die Aufgaben der (H)LF Besatzung 
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6 Die Erkundung im NRBC-Einsatz 
 

 

Es gibt grundsätzlich drei Informationsmöglichkeiten: 

• eigene Wahrnehmungen 

• Info-Quellen (z.B. Kennzeichnung, Fahrer,                       Begleitpapiere, fachkundige 

Personen)         

• Gefahrstoffnachweis an der Einsatzstelle 

 

 

 Die Aufgaben des Binomens 

 

Das vorgehende Binom muss in der Lage sein an Einsatzstellen das Vorhandensein von gefährlichen 
Stoffen zu erkennen und die größtmögliche Gefahr die von ihnen ausgeht, abzuschätzen. 

Die Erkundung kann unter Schutzform 1, komplette Brandschutzbekleidung, erfolgen. 

Jeglicher Stoffkontakt ist zu unterlassen. 

Zur Gefahrenerkennung wird ein Multigasmessgerät mitgeführt: 
• mindestens 4 Gas-Messgerät 
• ideal Dräger Messgerät X-am 8000 

 

Die Erkundung dient zum Erlangen wichtiger Informationen über: 

- Das Vorhandensein von kontaminierten / verletzten Personen 

- Die Kennzeichnung, Art, Aggregatzustand und Menge der vorhandenen Gefahrstoffe 

- Die Menge der freigesetzten Stoffe respektive den Umfang einer Leckage 

- Die Temperaturen (Umgebung, Temperatur des Stoffes) 
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- Den Brand des Stoffes oder der Umgebungsbrand 

- Eine heftige chemische Reaktion 

- Die Ausbreitung einer Kontamination z.B. durch Löschwasser 

 Die NRBC Erkundungstafeln 

• Die Erkundungstafeln werden vom Binomen in der vor Ort Erkundung benutzt. 

• Die Erkenntnisse werden nach standardisierten Angaben an den CSec übermittelt, welcher 

die gleichen Tafeln benutzt. 

• Die Angaben sind durchlaufend nummeriert nach Zeilen und Spalten. 

• Der CSec leitet die Erkenntnisse an die CSU/CGO und an die Experten der GIS NRBC weiter, 

welche ebenfalls diese Tafeln nutzen.  

•  

Die Erkundungstafel besteht aus 2 Teilen: 

• Die Erkundung vom Fahrzeug und der Kennzeichnung 

• Die Erkundung vom Schadensobjekt und dem Stoffaustritt 
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 Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung 

 

 

Ist ein gefahrloses Auffangen, Eindämmen, Abdichten, Aufnehmen möglich, kann dies bereits vor dem 
Eintreffen der GIS-NRBC durchgeführt werden.  

Ziel ist es, das Ereignis zu stabilisieren. Oft reichen dazu bereits einfache Mittel aus wie z.B.: 
• Auffangbehälter,  
• Schaufel Boden oder einfach  
• das Aufstellen eines umgefallenen oder havarierten Gebindes (Austrittsstelle bzw. Loch 

nach oben) 
•  
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7 Körperschutz Schutzanzüge 

 Körperschutzform 1 

 

Die Form 1 schützt ausschließlich gegen eine Kontamination mit festen Stoffen und stellt einen 

eingeschränkten Spritzschutz dar. Sie ist weder flüssigkeits- noch gas-dicht. Sie eignet sich zur 

Crashrettung von Verletzten und zur Erkundung. 

 

Atemschutz Körperschutz Bemerkungen 

 

 

 

Atemschutz 
Aussenluft unabhängiger 
Pressluftatmer 
mit Überdruck 
------------------------------------------------------ 
Körperschutz 
Brandschutzkleidung, 
- inkl. Helm mit Nackenschutz 
- ink. Flammschutzhaube 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Fussschutz 
Feuerwehreinsatzstiefel 
------------------------------------------------------ 
Handschutz 
Feuerwehrhandschuhe; situativ mit 
Einweg-Handschuhen darunter (Nitril 
oder Chloropren) 
------------------------------------------------------ 
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 Körperschutzform 2 

 

Sie schützt gegen eine Kontamination mit festen und begrenzt auch mit flüssigen Stoffen. Sie stellt 

einen erweiterten Kontaminationsschutz dar, ist aber nur eingeschränkt gasdicht. Sie ist für alle 

Einsatzsituationen zulässig, in denen nicht zusätzliche Gefahren das Tragen der Form 3 notwendig 

machen. Es bestehen für den Träger weiterhin Gefahren der Kontamination und Inkorporation bei 

gefährlichen Gasen und Dämpfen. Sie eignet sich evtl.. zum Eindämmen und Auffangen von 

austretenden Gefahrstoffen. 

 

 Körperschutzform 3 

 

Die Form 3 schützt gegen eine Kontamination mit festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen. Sie ist 

einzusetzen, wenn Gefahren durch NRBC-Gefahrstoffe einen umfassenden Schutz erforderlich machen. 

Sie ist besonders gut geeignet zum Abdichten und Umfüllen von Gefahrstoffen. 

 

Atemschutz Körperschutz Bemerkungen 

 

 

 

Atemschutz 
Aussenluft unabhängiger 
Pressluftatmer 
mit Überdruck 
------------------------------------------------------ 
Körperschutz 
Schutzanzug (z.B. 
Kontaminationsschutzanzug, 
Infektionsschutzanzug, 
Flüssigkeitsschutzanzug), 
inkl. Helm mit Nackenschutz 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Fussschutz 
Chemiegummistiefel 
------------------------------------------------------ 
Handschutz 
Feuerwehrhandschuhe mit Einweg-
Handschuhen darunter (Nitril oder 
Chloropren) 
------------------------------------------------------ 

 

Atemschutz Körperschutz Bemerkungen 

 

 

 

Atemschutz 
Aussenluft unabhängiger 
Pressluftatmer 
mit Überdruck 
------------------------------------------------------ 
Körperschutz 
„gasdichter“ 
Chemikalienschutzanzug 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Fussschutz 
Chemiegummistiefel 
(fest mit dem Anzug verbunden) 
------------------------------------------------------ 
Handschutz 
mit dem Anzug fest verbundene 
Schutzhandschuhe mit Einweg-
Handschuhen darunter (Nitril oder 
Chloropren) 
------------------------------------------------------ 
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 Anziehen der Schutzkleidung 

 

 Ausziehen von Schutzanzügen 

7.5.1 Ausziehen von Einweg-Schutzanzügen 
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7.5.2 Ausziehen von Mehrweg-Schutzanzügen 

 

 

8 Die Dekontamination 

 Stufenkonzept 

Das nachfolgende Stufenkonzept gilt für die Personendekontamination. 

 

 
 

 

 Dekon-Grundsätze 

Gewährleistet die behelfsmäßige Reinigung kontaminierter Personen. 

Ist notwendig bei einer Crashrettung von Verletzten mit Kontakt zum Gefahrstoff. 

Ist notwendig um bei Beschädigung der Schutzausrüstung, bei Kontamination der Haut, bei 

Verletzungen oder in Situationen die ein sofortiges Befreien der Einsatzkraft aus der 

Schutzausrüstung erforderlich macht (z.B. Atemluftmangel, Ohnmacht), eine schnelle 

Grobreinigung gewährleisten zu können.  

Für das genaue Vorgehen beim An- sowie Ablegen 

von Chemikalienschutzanzügen wird in den 

Einheiten welche diese benutzen eine gesonderte 

Weiterbildung durchgeführt. Vom Grundprinzip her 

kann man jedoch sagen: 

Nachdem der „Schmutzmann” (braun) den 

Reißverschluss geöffnet hat, wechselt er seine 

Position auf die dem Reißverschluss abgewandte 

Seite und macht damit dem „Saubermann” (grün) 

Platz. 
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 Die Ziele der Dekontamination 

Die Dekontamination durch die Feuerwehr (Dekon) ist die Grobreinigung von Einsatzkräften 

einschließlich ihrer Schutzkleidung, von anderen Personen sowie von Geräten. 

 Inkorporation ausschließen! 

 Kontaminationsverschleppung verhindern, Abwässer auffangen! 

 Bei A-Gefahrstoffen sind Abwässer und Schutzkleidung auf Kontamination zu prüfen. 

 

 Zonen eines Dekontaminationsplatzes 

 

 

 

 

 

8.4.1 Dekon-Stufe I:; P + V 

Not-Dekontamination von Personen (Not-Dekon). Sofort ab dem Einsatz des ersten Trupps im 

Gefahrenbereich sicherzustellen! Notwendig z.B. bei Beschädigung der Schutzausrüstung, bei 

Kontamination der Haut, bei Atemluftmangel oder bei Verletzungen, die sofort behandelt werden 

müssen. 
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8.4.1.1 Aufgabenverteilung für die Sektion bei der Crashrettung: 

 

 

 

8.4.1.2 Vorgehen bei der Notdekon von Verletzten: 

 Kleidung aufschneiden 

 Kleidung seitlich ablegen 

 Kontaminierte Kleidung vollständig entfernen 

 Dekontamination des Verletzten 

o durch Abwaschen mittels Sprühstrahl  

o durch Abtupfen 

 Verletzten umlagern 

 Für anschließenden Wärmeerhalt sorgen (Decken) 

 Personen mit Verdacht auf Hautkontamination oder Inkorporation einem Arzt vorstellen 

 Frühzeitige Info an den Rettungsdienst: Verletzungen, Kontamination 

 

 

 

 

 

 

  

Binom 1

• Crashrettung unter Schutzform 1

Binom 2 + Maschinist

• C-Strahlrohr aufbauen

• Schutzform 2 anlegen

• Notdekon vorbereiten:

• Auffangwanne aufbauen Faltwanne, A-Schläuche mit Plane 
oder Auffangbehälter aus Steckleiter (erhöhte Auflage für 
Verletzten)

• D-Strahlrohr aufbauen (um C-Strahlrohr zu ersetzen)

• Entkleiden des Verletzten

• Dekontamination des Verletzten

• Übernahme des Verletzten durch Sanitäter 

• Auffangbehälter erstellen

• Waschwasser umpumpen
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8.4.2 Dekon-Stufe II:  

Standard-Dekontamination. Sie ist bei jedem NRBC-Einsatz unter persönlicher Sonderausrüstung 

(z.B. CSA oder Schutzform 2) sicherzustellen. 

Sie muss spätestens 15 min. nach dem Anlegen der PSA einsatzbereit sein. 

 

Behelfsmässig kann die Dekon Stufe II mit Material eines LF/HLF sichergestellt werden: 

 

  

1 Ablage Arbeitsgeräte 
2 Stiefel-/Schuhreinigung 
3 Dekontaminationsplatz 
      mit Umfüllpumpe 
4 Ablage Messgeräte und  
     kontaminierte Schutzgeräte  
5 Auffangbehälter für Reinigungs-  
     und Schmutzwasser 
6 Ablegen der Schutzkleidung  
7 Ablage für saubere Schutzgeräte 
8 Ausgabe von Einsatzbekleidung 
9 Patient wird dem Rettungsdienst  
      übergeben 
10 Dokumentation 
11 Sanitätsmodul SAP 
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8.4.3 Dekon-Stufe III:  

  

 

Dekon Stufe III P 

 

• Erweiterte Dekontamination im NRBC-Einsatz für 

Einsatzkräfte. 

• 2 baugleiche AB-Dekon in Zusammenarbeit mit der 

Polizei werden im CNIS und im CSL stationiert 

  

• Erweiterte Dekontamination im NRBC-

Einsatz. 

 

• Ist anzuwenden bei Dekon-

Maßnahmen für eine größere Anzahl 

von Personen und/oder starker oder 

schwer löslicher Verschmutzung. 
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 Der dreifache Brandschutz 

8.5.1 Die Löschmittel 

 

 

 

 

Der dreifache Brandschutz 
wird vorsorglich aufgebaut, 
damit bei einer allfälligen 

Zündung die 
Brandbekämpfung sofort 

aufgenommen werden kann. 

Die Brandbekämpfung bei 
Gefahrengutunfällen, z.B. 

bei brennbaren Flüssigkeiten, 
kann nicht mit einem 

Löschmittel allein erfolgen. 
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8.5.2 Der Aufbau je nach Ereignis 

8.5.2.1 Aufbau bei einem kleinen Ereignis 

 

8.5.2.2 Aufbau bei einem mittleren Ereignis 
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8.5.2.3 Aufbau bei einem großen Ereignis 

 

Als Faustregel rechnet man pro m2 brennbare Fläche, 10 - 20 Liter Wasser pro 

Minute, um die freiwerdende Energie zu stabilisieren. 

 

 

 

 

8.5.3 Einsatztaktik 

8.5.3.1 Einsatztaktik bei kleinem Ereignis 

 

8.5.3.2 Einsatztaktik bei mittlerem Ereignis 

 

8.5.3.3 Einsatztaktik bei großem Ereignis 
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• Sofort mit Kühlen beginnen um die Lage zu stabilisieren. 

• Die Schlauchreserve am Zonenrand aufbauen.  

• Die Leitungen direkt zu verlegen, ohne dass der Schlauch das Wegfließen des Mediums 

verhindert oder in die Angriffsrichtung leitet.  

• Der Angriff erfolgt von außen nach innen. 

• Nicht in die Flüssigphase zu spritzen sondern in die Flammenspitzen (größte Temperatur). Bei 

einem geborstenen Behälter mit Leck, unterlagert das Wasser die Flüssigkeit und schwemmt 

diese durch das Leck aus. 

 

Rückzug nach Löscherfolg: 

1. Löschmittel in Einsatzdistanz zurücknehmen und bereithalten. 

2. Aufgerissenen Schaumteppich durch Nachschäumen wieder abdecken. 

3. Innerhalb der Gefahrenzone warten die Löschtrupps an der Zonengrenze auf den nächsten 

Auftrag und rücken z.B. mit dem GIS-CBRN wieder zum Ereignis vor. Sie schützen diesen 

während der Umpumparbeiten rund um das Ereignis und sind deren „Lebensversicherung“. 

 

9 Die Maßnahmengruppen 
 

Das Verhalten je nach den Eigenschaften der Gefahrstoffe, welche Anhand der Gefahrenzettel 

ersichtlich sind, wird in den Maßnahmengruppen MG beschrieben. 

  

MG Bezeichnung 

1 Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff  

2 Gasförmige Stoffe 

3 Entzündbare flüssige Stoffe  

4 Sonstige entzündbare Stoffe  

5 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe  

6 Giftige Stoffe  
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7 keine MG vorgesehen 

8 Ätzende Stoffe  

9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände 

 

Sind insbesondere Art und Eigenschaften der C-Gefahrstoffe bekannt, können eine Zuordnung zu 

Maßnahmengruppen (MG) vorgenommen und spezielle (gruppenspezifische) Maßnahmen geplant und 

durchgeführt werden. Die Zuordnung eines C-Gefahrstoffes in eine Maßnahmengruppe richtet sich 

nach seiner Kennzeichnung und Einordnung nach dem Gefahrgutbeförderungsrecht (ADR). 

 

 MG 1 „Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff“ 

In diese MG sind feste oder flüssige Stoffe, Stoffgemische oder Gegenstände, die diese Stoffe 

enthalten, einzuordnen, die durch chemische Reaktion Gas von solcher Temperatur, solchem Druck 

und mit hoher Geschwindigkeit entwickeln können, dass durch Temperatur-, Druck- und 

Splitterwirkung Zerstörungen in der Umgebung auch in großer Entfernung eintreten können. 

Wichtige Beurteilungsgrundlagen für Art und Größenordnung der Gefahren ergeben sich auch aus 

der Einteilung in die Unterklassen 1.1 bis 1.6 nach ADR/RID. 
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 MG 2 „Gasförmige Stoffe“ 

In diese MG sind alle verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gase oder Gegenstände, 

die diese Stoffe enthalten, einzuordnen. Gefahren ergeben sich aus dem besonderen physikalischen 

Zustand und aus den chemischen Eigenschaften. Weitere gefährliche chemische Eigenschaften sind 

gesondert zu erkunden. 

Diese Stoffe sind meist in Druckbehältern gelagert. 
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 Niederschlagen der Gase 

 nie auf vereiste Lecke, Gasflaschen und Leitungen spritzen (Wasser schmilzt das Eis, und der 

Gasaustritt wird wieder größer). 

 nie direkt in verflüssigte Gase spritzen (Wasser erwärmt das kalte Gas, wodurch der 

Gasaustritt wieder größer wird). 

 

Niederschlagen von Gasen / Hydroschild 
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9.2.1 Einsatzmaßnahmen bei Gasaustritt 

Gase und Dämpfe dürfen grundsätzlich mit Wasser niedergeschlagen werden. Aber nicht alle Gase 

und Dämpfe sind auch in Wasser löslich. Wenn ein Gas nicht wasserlöslich ist, ist kein Niederschlagen 

möglich.  

Gasleck erkennen und Stoff identifizieren 

Gasaustritt minimieren oder abstellen durch Schließen des Ventils oder Aufstellen von umgekippten 

bzw. liegenden Behältern 

Abdichten, wenn möglich (mechanisch; vereisen bei Flüssiggasen) 

Brennende Gasleitungen nie löschen 

Bei direktem Wassereintrag (Vollstrahl) in eine brennende Kunststoffschmelze besteht höchste 

Gefahr („Fettexplosion”) 
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 MG 3 „Entzündbare flüssige Stoffe“ 

In diese MG sind alle brennbaren flüssigen Stoffe oder Gegenstände, die diese Stoffe enthalten, 

einzuordnen. Gefahren ergeben sich aus der Brennbarkeit und aus den weiteren chemischen 

Eigenschaften. Weitere gefährliche chemische Eigenschaften sind gesondert zu erkunden. 
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 MG 4 „Sonstige entzündbare Stoffe“ 

In diese MG sind alle brennbaren festen Stoffe oder Gegenstände, die diese Stoffe enthalten, 

einzuordnen, bei denen sich besondere Gefahren aus ihrer Brennbarkeit oder aus der Kombination 

mit weiteren chemischen Eigenschaften ergeben. Die besonderen gefährlichen Eigenschaften sind 

gesondert zu erkunden. Hierzu gehören auch die selbstentzündlichen Stoffe und die Stoffe, die bei 

Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln. Die Stoffe können auch als Schmelze oder in 

Lösung vorkommen.  

Wichtige Beurteilungsgrundlagen für Art und Größenordnung der Gefahren ergeben sich auch aus 

der Einteilung in die Klassen 4.1, 4.2 oder 4.3 nach ADR/RID. 
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 MG 5 „Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe“ 

In diese MG sind alle oxidierenden und brandfördernden Stoffe oder Gegenstände, die diese Stoffe 

enthalten, einzuordnen, bei denen sich besondere Gefahren aus ihrer oxidierenden Wirkung oder aus 

der Kombination mit weiteren chemischen Eigenschaften ergeben. Weitere gefährliche chemische 

Eigenschaften sind gesondert zu erkunden. 
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 MG 6 „Giftige Stoffe“   

In diese MG sind alle Stoffe, von denen aus Erfahrung bekannt oder aus tierexperimentellen 

Untersuchungen anzunehmen ist, dass sie bei Einwirkung in relativ kleinen Mengen zu 

Gesundheitsschäden oder zum Tode eines Menschen führen oder Gegenstände, die diese Stoffe 

enthalten, einzuordnen. 
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 radioaktive Stoffe / keine MG 
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 MG 8 „Ätzende Stoffe“ 

In diese MG sind alle Stoffe, die auf organische und/oder anorganische Oberflächen bei 

Kontamination zerstörend wirken oder entzündliche Prozesse in Geweben auslösen oder 

Gegenstände, die diese Stoffe enthalten, einzuordnen. 
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 MG 9 „Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände“ 

In diese MG sind alle Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften, die nicht in andere MG zugeordnet 

werden können, oder Gegenstände, die diese Stoffe enthalten, einzuordnen. 
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10 Die Beurteilung der Gefahren 

 Die Transportdokumente 

Wichtige Informationen liefern die Transportdokumente 

 

 

Die Transportdokumente befinden im Fahrerhaus. Sie geben Aufschluss über die Beladung und 

stellen somit eine wichtige Entscheidungshilfe dar. Eine rasche Entnahme und Übergabe an die 

Einsatzleitung ist anzustreben. 

 

 Die Behältnisse und Verpackungen 

Von der Verpackung können u.a. ebenfalls gewisse Gefahren ausgehen: 

• Glasverpackung: Berstgefahr, Bruchgefahr 

• Kartonverpackung: Gefahr der Brennbarkeit, Gefahr der Instabilität bei nassen Gebinden 

• Plastikverpackung: Gefahr der Brennbarkeit, Schmelzgefahr 

• Metallverpackung: Berstgefahr 
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 Die Austrittsstellen 
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 Lagerung von chemischen Stoffen 

 

Regallager 

sehr großer Einfluss wegen Verpackung (Holzpaletten, Kartons, Folien) 

einzelner Lagerplatz ist nicht einfach erreichbar 

Kaminwirkung bewirkt schnelle Brandausbreitung 

 

Blocklager 

Brandherd ist meistens nicht zugänglich 

Einsturzgefahr bei hohen Blöcken  

 

 

Flaschenlager (Gase / Aerosole) 

Berstgefahr der Druckbehälter, vor allem bei Erhitzung 

Brandausbreitung durch herumfliegende Flaschen oder Dosen 

Gasausbreitung 

 

Tiefkalt gelagerte Gase 

Erfrierungsgefahr 

Erstickungsgefahr 

Gasausbreitung 

Berstgefahr 
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11 Die Aufgaben der GIS-NRBC 

 

 

 

 

• Messungen bei unbekannten Stoffen 

• Analysen bei chemischen, biologischen und radioaktiven Gefahren und Stoffaustritten 
durchführen 

• Abdichten von Gefahrgutaustritten 

• Umpumpen von Gefahrgut 
• Dekontamination von Menschen, Sachwerten und evt. Geländen 

• Dekontamination von Einsatzkräften und deren Ausrüstung 

• Aufnehmen größerer Mengen von Kohlenwasserstoffen zu Lande und auf Gewässern 
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12 Die Rückmeldungen 

 Message d’ambiance 
• Ech sinn op: 

• Adresse mit Anfahrt:  
 von Oben; mit dem Wind 

• Ech gesinn: 
• Verletzte: Kontakt mit Gefahrstoff; Anzahl 
• Austritt von Gefahrstoff  

• Ech brauch nach: 
• GIS NRBC 

 Unité: analytique, opérationnelle, décon, dépol, RAD 

 Message de conduite 

 

• Ech gesinn: 
• Beschreibung laut Erkundungsbogen 

• Et kéint zu: 
• weitere Verletzte mit Kontakt 
• Ausbreitung Schadstoffwolke; sich ausbreitende Flüssigkeiten; wohin? 

• Dofir maache mir: 
• Gefahrenbereich einrichten 

• Maßnahmen mit dem Material des H(LF) 

• Ech brauch nach: 
• GIS NRBC 

 Unité: analytique, opérationnelle, décon, dépol, RAD 
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13 Der Umgang mit verschiedenen Gefahren 

 Interventionen bei verschiedenen Aggregatzuständen 

 

 

 

  Phasen 
Mögliche 

Interventionen 
Bemerkungen Beispiele 

1 
Gase/Dämpfe 

steigend 

steigen lassen, 

lüften, 

niederschlagen, 

brennen lassen 

Wann kommt Wolke 

wieder auf den Boden? 

Werden Stoffe im Nebel/ 

Regen angereichert?  

Erdgas, Wasserstoff, 

Helium, heiße 

Brandgase, 

Ammoniak 

2 
Gase/Dämpfe 

fallend 

lüften, 

niederschlagen, Gas 

waschen, brennen 

lassen 

evtl. (Licht-)Schächte, 

Abflüsse usw. abdichten 

Propan, Butan, Chlor, 

Kohlendioxid (CO2)  

3 

Flüssigkeit 

schwimmt auf 

Wasser 

abdichten, 

auffangen, 

eindämmen, 

binden, 

umpumpen, Bach 

sperren, skimmen, 

ausbaggern 

schlecht adsorbierbar 

wenn eingeschäumt; 

wird wasserlöslich 

Benzin, (Diesel-)Öl, 

Toluol, 

Nitroverdünner 
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4 
Flüssigkeit ist 

wasserlöslich 

abdichten, 

auffangen, 

eindämmen, 

binden, 

umpumpen, 

ausbaggern 

Ölsperre nützt nichts 

Ethanol, Methanol, 

Aceton, Säuren, 

Laugen 

5 
Flüssigkeit sinkt 

im Wasser 

abdichten, 

auffangen, 

eindämmen, 

binden, 

umpumpen, 

ausbaggern 

starkes Umweltgift, 

Eintritt in 

Gewässer/Kanalisation 

unter allen Umständen 

verhindern 

Perchlor, 

Methylenchlorid, 

Chloroform 

6 
versickernde 

Flüssigkeiten 

auffangen, 

eindämmen, 

binden, 

ausbaggern 

  alle Flüssigkeiten 

7 fester Stoff 

abdichten, 

auffangen, 

eindämmen 

wird im Löschwasser zur 

Flüssigkeit gelöst 

Dünger und weitere 

Agrarchemikalien 
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 Unfälle mit Tankfahrzeugen 

 

Bei Unfällen mit Tankfahrzeugen muss man sich – analog zu anderen Schadensereignissen, als Erstes 
einen Überblick verschaffen: 

- Welche Situation ist vorhanden? 

- Ist die Lage stabil? 

- Tritt Mineralöl aus? 

- Hilfeleistung durch Fahrer möglich? 

- Tankwagentechnik noch funktionsfähig? 

- Brauche ich weitere Partner oder Spezialisten? 

- Welche Absperrorgane und Ventile sind noch zugänglich? 

- Was könnte im schlimmsten Fall passieren? 
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14 Das Ablaufschema 

 Gefahrstoff erkannt, die Absperrung 
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 Umgang mit Verletzten 
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 Umgang mit Gefahrstoffen 
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15 Die Info-Quelle 

 Die Begriffe und die korrekte Schreibweise 
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 Gefahrstoffe Datenerfassung 
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 Die Online-Gefahrguthelfer 

 

15.3.1 ERI-Cards 

 

 

 

 

Die ERI-Cards sind ein europaweit einheitliches Informationssystem für Feuerwehren im 

Gefahrguteinsatz. Sie geben der Feuerwehr und weiteren Einsatzkräften Hinweise über erste 

Einsatzmaßnahmen, wenn beim 

Eintreffen am Ereignisort eines Gefahrgutunfalls keine zuverlässigen stoffspezifischen Informationen 

zur Verfügung stehen. 

 

Der Umfang dieser Karten ist deutlich geringer als der anderer Werke und beschränkt sich nur auf die 

für die taktische Beurteilung wesentlichen 

Informationen. 

 

Die ERI-Cards geben den Einsatzkräften Hinweise für erste Einsatzmaßnahmen, indem sie die mehr als 

2.200 mit UN-Nummern versehenen gefährlichen Stoffe und Güter in nur mehr knapp 230 Gruppen, 

mit jeweils gleichen Gefahren und Maßnahmen, zusammenfassen. 

15.3.2 Gefahrguthelfer-APP 

 

  

www.ericards.net 



63 

15.3.3 GESTIS-Stoffdatenbank 

Die GESTIS-Stoffdatenbank enthält Informationen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen und 

anderen chemischen Stoffen am Arbeitsplatz, wie z.B. die Wirkungen der Stoffe auf den Menschen, 

die erforderlichen Schutzmaßnahmen und die Maßnahmen im Gefahrenfall (inkl. Erste Hilfe). 

 

Darüber hinaus wird der Nutzer über wichtige physikalisch-chemische Daten sowie über spezielle 

Regelungen zu den einzelnen Stoffen informiert, insbesondere zur Einstufung und Kennzeichnung 

nach GHS, gemäß CLP-Verordnung (Piktogramme, H-Sätze, P-Sätze) sowie nach dem alten System 

(Gefahrensymbole, R-Sätze). Es sind Informationen zu etwa 8.500 Stoffen enthalten. 

 

 

15.3.4 BAM Datenbank Gefahrgut 

 

 

 

 Nachschlagewerke 

15.4.1 Der Notfallhelfer Gefahrgut 

Im Innenteil finden Sie das Wichtigste über Transportkennzeichnung, allgemeine 

Verhaltensmaßnahmen, Sichern der Einsatzstelle und Erstmaßnahmen für jede Gruppe von Gefahren. 

Die Erstmaßnahmen orientieren sich an der bekannten GAMS-Merkregel: „G“ für „Gefahr erkennen“ – 

„A“ für „Absichern“ – „M“ für „Menschenrettung unter Eigenschutz“ – „S“ für „Spezialkräfte 

nachfordern“. 
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15.4.2 Hommel 

Die Datenbank Hommel ist weit verbreitet. 

In übersichtlichen Stoffdatenblättern findet man rasch abrufbar die wichtigsten Gefahrstoffe. Alle 

Stoffdatenblätter von Hommel sind gleich aufgebaut, sowohl in der Print- als auch in der 

Computerausgabe. 

      

15.4.3 Gefahrgut – Blatter 

Der Gefahrgut – Blattler ist das Schnellnachschlagewerk für Feuerwehreinsätze mit Schadstoffen, 

Einsätze im Gleisbereich, Gefahren durch Elektrizität, KFZ mit Alternativen Antrieben, und vieles 

mehr. 

 

15.4.4 Das Sicherheitsdatenblatt 
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15.4.5 EBNER 

 

 

15.4.6 ADR-Tabelle A 

 

 


